
Das katholische Schulideal un die Bestimmungen
des Reichskonkordates
Von Joseph chröteler

Nn eptember 1933 wurde Rom feierlıchen Akt das
Konkordat zwıischen dem eilıgen und dem Deutschen e1ic

ratılıziert un!: damıt endgültig Tra gesetzt Das 1St ein Ereignis, dem
ina  } ohne Übertreibung epochale Bedeutung beimessen muß Zum ersten
Mal solange das Deutsche eicCc besteht 15t e1nNn um{iassender feierlicher
Freundschaifitsvertrag mıit der katholischen Kirche zustande gekommen
und damıt das Verhältnis zwischen Kırche un! Staat autf eine teste Rechts-
grundlage geste worden. Kein W under, wenn die deutschen Katholiken

feierlichen Gottesdiensten erzliic Dan sagten ur  A die Vollendung die-
großen Werkes

Das Reichskonkordat (RK.) regelt die Gesamtheit der Fragen, denen
Kirche und Staat interessiert sind. Zu diesen Fragen gehört
nıcht zuletzt die Schulfrage, die er auch 1n el von rtikein
(Art 21—25) behandelt 1St Damıiıt kommen JeNn«c langwierigen und schwe-
ren ämpfe fl. schluß, die seit dem rlaß der Verfassung VO:  e} We:ı1-
mar das deutsche olk erregten *.

Um die Tragweite dieser Schulbestimmungen des ermeSSCNH,
empfie 65 sıch, S1€ mit dem katholischen Schul:deal vergleichen.
el soll das katholische Schulideal wen1iger der 1C betrachtet
werden, die Urc theoretische Überlegungen au der katholischen
Auffassung VOINn Menschen und uigaben ablesen annn (vgl azu
etwa den Aufsatz des erfassers „Das katholische iıldungs- Schul-
und Erziehungsideal und die modernen Erziehungsgrundsätze 9 „Schule
un! Erziehung I8 |1930] 241—256), als vielmehr WIe 6S sich ( den
offiziellen Dokumenten der Kirche darstellt aiur kommen hauptsächlich
ZW@E"1 wichtige Verlautbarungen der Kırche rage einmal dıe chul-
kanones des Codex (can. 372—83), sodann das eltrund-
schreiben eiligen V aters aps Pius XI ‚„„Divını iıllıus magistri‘”
VO 31 Dezember 1929

Aus diesen beidenDokumenten scheinen sıch 1e1 große Gruppen
VO  - Gesichtspunkten ZUu ergeben, 1e 11n iıhrer Gesamtheit dem katholischen
Schulideal wesenhaft sind: einmal das friedliche Zusammenwirken VO  -
Kirche un:Staat iin der Schule bei er Wahrung iıhrer Kıgenständigkeit;

Es soll ı diesem Aufsatz nıcht auf das 189 Art N geregelte Verhältnis des
zZUu den bestehenden Länderkonkordaten CIN:  ( werden. Sie bleiben bekannt-
lich auch nach Abschluß des Kratit

der Zeit. 126.
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sodann er Einbau und die Gestaltung desReligionsunterrichtes; weiter-
hin die Freiheit der Bekenntnisschule un! ndlich die Freiheit der katholi-
schen Privatschule.

Es soll der Versuch nternommen werden, ZUu ZCIgECN, WIC diese den
kirc  ıchen Urkunden erhobenen Forderungen i ihre Erfüllung DC-funden en

Bei der Schule handelt ecs sich - C1iNe Fragen, die Inan als SC-mischte‘“‘ als ICS mixtae‘“‘ bezeichnet, anı denen also Kırche und Staat ZUr
Erfüllung iıhrer ufgaben interessiert sind. €1 InNusSssSsen sıch pflicht-
gemaß die Krziehung und Bıldung des Nachwuchses mühen, el
en die Bildung der Jugend bestimmte Anforderungen stellen, die
sıch der Kıgenart ihres Aufgabenbereiches ergeben.

Die Erziehungsenzyklika legt er besonderes Gewicht darauf, die ZuU-
ständigkeiten VO Kirche un Staat Erziehung un Schule SOr $ Sam

C f aber ebenso stark betont S1C, daß el Gewalten C  F 11-
trächtiıg und harmonisch der Lösung der schwierigen Aufgabe
der Jugenderziehung u N IX \ f n INUuSsen. Sie AÄAn-
schluß Leo 111 aQUus: „Nun ist gerade die Jugenderziehung
Gegenstände, die der Kirche und dem Staate, ‚WeNn auch 1ı11 verschiedener
Weise‘, unterstehen. . . Zwischen beiden Gewalten muß er eC1iNne
ordnete Harmonie herrschen, für die in nıcht mi1t Unrecht die Verbin-
dung VOo Seele un e1ib [I} Menschen als ıld gebraucht hat elcher
AÄArt und WIie weitgehend ist, 1äßt sich LUr daraus ECTIIMNMESSCH, daß WIT, wI1e
gesagt, beider Wesen i Auge fassen und beider Angelegenheiten
dem Gesichtspunkt ihrer Bedeutung und ur gegeneinander abwägen.
Die nächste und eigentliche Aufgabe der einen ist die Sorge für das
dische Wohl, die der andern, die immlischen und ewıgen Güter be-
chafien Was er 1171 en der Menschen heilig 1St,
seiner Natur oder SeiNer Zweckbestimmung ach auf das Seelenheil und
den Dienst Gottes ezug at, all das unterliegt der Zuständigkeit der
Kirche €es übrige dagegen, die bürgerlichen und politischen Belange,
sind mit eCc der Staatsautorität unterstellt, da Jesus Christus geboten
hat dem Kaiser geben, des aisers 1ST, und Gott, Was Gottes ist  66
(Epist encycl ‚„LImmortale De  1  ® VO n Nov

Nur wenn diese eisen Grundsätze sorgfältig innegehalten werden, wird
es möglıch SC1IN, die für die Erziehung der Jugend notwendige Zusam-
menarbeit VO  3 Kirche und Staat den Schulen verwirklichen Werden

aber außer acht gelassen, SO muß die Schule notwendig
Kampfplatz der beiden Gewalten werden größten Schaden der Jungen
Generation und damıt zugleic VOoO  } Staat und Kirche, deren Nachwuchs
diese i gleicher Weise bildet
on dadurch daß Kirche und Staat über die Schulfragen konkordatäre

bmachungen, eine freundschaftlichem Geist getroffene Verein-
barung CIn  ge sind geben z VOLr er Welt ihren Willen kund
einträchtigem, möglıchst reibungslosem Zusammenwirken die ihnen €eN-
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tümlichen Kräfte i den Dienst der Jugendbildung tellen. on diese
Tatsache allein un!: der Geist, der zustande kommen ließ, ist als eine
überaus wertvolle Grundlage ur den Schulfirieden anzusehen.

ber darüber hinaus zeigt sıch auch ı einzelnen, daß die beiden en
Vertragschließenden die oben urz skizzierten Grundsätze VOTr ugen
gehabt en er der beiden Kontrahenten hat sowohl die Eigenständig-
eıt des Bereiches des andern anerkannt WIe alle Sicherungen getroffen,

es WIFL.  1C iruc  aren Zusammenarbeit kommen ann.,
SO ubDerla. die Kirche dem Staate ohne jede Einschränkung die inhalt-

1C. un methodische Gestaltung des gesamten Schulwesens, Soweıit nıiıcht
ihre eigeNEN ufgaben un Verpflichtungen verlangen, S1e Einfuß neh-
]  < muß Sie beschränkt sıiıch mit peinlicher orgfalt auft das Gebiet des
Religiös-Sittlichen. er nthält das etwa ber die Dauer des
Schulbesuches, die HFormen der Schulen, die Ziele, die einzelnen
streben sind, und annlıche inge keine Abmachungen; werden als der
Zuständigkeit des Staates unterstehend anerkannt. Ja, die Kirche geht
och weiter: Sie verpflichtet sich ausdrücklich, JENEC uigaben, auftf die
der Staat der gegenwartıgen eıt besonderes Gewicht legt und die ZUuU
W esen SECe1INES oSs gehören, auch iıhrerseits nachdrücklich pflegen.
er el Art 2 1 „Im Religionsunterricht wird die Erziehung
vaterländiıschem, staatsbürgerliıchem und sozialem Pflichtbewußtsein aus
dem Geiste des katholischen auDens- un Sittengesetzes mi1t besonderem
Nachdruck gepflegt werden, ebenso wıe es gesamten übrigen Unterricht
geschieht Die jer angeführten ugenden gehören schon sich ZUun

Gegenstand n Religionsunterrichtes. Die Kirche 1St aber
bereit, dem berechtigten Verlangen des Staates entsprechen, diese iıhm
besonders bedeutsamen inge auch dem iıhr zustehenden Religions-
unterricht besonders pflegen

Um die Zusammenarbeit möglichst Zu gestalten, sollen eNrStO
un Auswahl der ehrbücher für den Religionsunterricht 11n Einverneh-
inen mıit der kirc  iıchen Oberbehörde bestimmt werden (Art 21) Ebenso
15t be1 der Anstellung VO  »3 katholischen Religionslehrern Verständigung
zwischen dem Bischof un: der Landesregierung festgesetzt (Art 22) Ein
gleiches Einvernehmen ist vorgesehen für die den kirc  ichen berbehör-
den zustehende Prüfung, ob die Schüler Religionsunterricht Überein-
gmıiıt den Lehren un Anforderungen der Kirche erhalten (Art.
21)

Dieses 111S einzelne gehende Bestreben, die Zusammenarbeit zwischen
Staat und Kirche Religionsunterricht möglichst fruchtbar machen,
i1st SO bedeutsamer, als sich Dinge handelt, die sich ZU ausSs-
schließlichen Rechtssphäre der Kirche gehören un denen grundsätz-
lıch unabhängig VOo Staate ist (CIC Can 1322 2  N vgl weiıter unten) Die
Kirche ist sich bewußt daß S1Cc uUrc olches Entgegenkommen wesent-
iıch azu beiträgt, die Einheitlichkeit der Erziehungsarbeit in den Schulen,
die ihr sechr Herzen 1egt, Zu gewährleisten und dem Religionsunter-
richt CinNne ellung sichern, die iıh nıcht 1Ur äußerlich sondern nNner-
lich und organisch den Unterricht einbaut

11”
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Wie der Staat pl Konkordate die KEigenrechte der Kırche wahrt un:!
uch seinerseits es tut, die S(  Ü segensreiche Zusammenarbeit VO Kirche
und Staat sicherzustellen, wiırd be1 der Darlegung der Gesichts-
punkte des katholischen Schulideals und ihrer Verwirklichung 1m
Lage treten.

A B

„„Christus der Herr hat der Kirche den Glaubensschatz (depositum
e1 anvertraut, damıt S1e ständıgem Beistand des Heiligen Geistes
die. geofenbarte anrhe1ı heilıg bewahre und getreu auslege Die Kirche
hat unabhängig VO jeder Staatsgewalt ecC und Pflicht, alle Völker die
evangelısche ahrheit lehren diese aber recht erlernen und sıch
der wahren Kirche Gottes anzuschließen, Sind alle Urc. göttliches Gesetz
gehalten‘‘ (CIC Can.,. 1322 u 2)

Die ı diesem Kanon enthaltenen Normen bılden das KFundament fur dıie
Freiheit der kirc  iıchen Verkündigung und Glaubenspredigt Die Erzie-
hungsenzyklika spricht die gleichen Grundsätze M1t klaren Worten AausSs,.

Ein wesentlıches ucC der kıirc  ıchen Glaubenspredigt ber 1st der
ber den das kıirchliche Gesetzbuch dieReligionsunterricht

wesentlichen katholischen Grundsätze nthält Er muß ach Can.,. 1373 1in
en Schulen erteılt werden. Er soll nıcht neben der übrigen KErziehung
stehen, sondern ach Can 1372 die Stelle iıhr einnehmen. eın Inhalt
untersteht der Kirche als iıhr VOo  w} Christus dem Herrn anvertrautes eiliıges
Vermächtnis Er kann Segensaufgabe 1Ur lösen, wenn rein und
unverfälscht die geoffenbarte anrheı der Jugend übermittelt. aiur hat
die Kırche bestimmte Sicherungen 1112 iıhr esetzbuch auifgenommen So be-
Stimmt Can 1381 N ‚„Der Religionsunterricht in en Schulen untersteht
der Autorität un Einsichtnahme der Kirche S 3 „Die OÖrtsordinarien
en das ec Religionslehrer und eligionsbücher approbieren;
ebenso zZu verlangen, sowohl Lehrer WI1Iie Bücher aus relig1ös-sittlichen
Gründen entternt werden Die HForm, der die Religionslehrer VO  - der
Kirche ihre pprobation erhalten, 15t die „IN1SS10 canonica‘‘ Urc. die
gewıssermaßen als amtlıche Vertreter des kirc  ıchen Lehramtes bevoll-
maächtigt werden. Den Ortsordinarien steht das eC. selbst oder
Urc Stellvertreter die Schulen bezüglich der relig1ös-sittlichen Erziehung

visiıtieren (can. 1382
Diıe Kirche ist Ssomit darauf bedacht und S1€e muß das der iıhr VO

Gott selbst auferlegten eiligen Verpflichtung, wirksame ittel in  - der
and ZU en VO Religionsunterricht €es das iernzuhalten, was sSe1-
5 innern Wesen widerspricht und iıhn unwirksam machen könnte. Dazu
gehört mıt logischer Notwendigkeit auch der 1n aut die Methode des
Religionsunterrichtes, wenigstens tür alle die methodischen Maßnahmen,
die ZU eiNner Gefährdung oder Verfälschung des Religionsunterrichtes
tühren können.

Dieses für das katholische Schulideal wesentliche Gebiet des Religions-
unterrichtes findet ÄArt AA und AA des abschließende Rege-
lung Zunächst wırd festgesetzt, daß der Religionsunterricht en Schu-
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len, also 111 den Volksschulen, Berufsschulen, ittelschulen und höheren
Lehranstalten, ordentliches Lehrfach 1st Damıiıt erklärt sich das Deutsche
eic bereit,; dem Religionsunterricht die ıhm zustehende ellung S an-
zen chulwesen 3 geben un!: iıh auch den Schulen, denen bislang
nıcht erteilt wurde, also VOT em den Berufsschulen, einzurichten. uf
diese Weise eine Forderung, tüur die die Kathol:ken viele re
gekämpfit aben, iıhre Erfüllung Der Religionsunterricht wiıird als ‚ordent-
lıches ehrfach‘‘ Cklärt das 11l ZUI1I wenigsten Sagcn, daß W1C6 alle
andern Lehrtfächer Seinen atz Stundenplan hat, und daß der Religions-
lehrer sıch ordentliches itglie des ehrkörpers 15t Da der Aus-
LLC. „ordentliches Lehrfach‘‘ der fenbar dem Art I40 der Reichs-
verfassung entnommen 1ST, 111 Deutschland bıislang
Gegensatz den „verbindlichen‘ Lehrfächern steht, SC  Ö bleibt och
klären, ob un:! WIC WEeIt der Religionsunterricht für dıie katholischen Kın-
der a „Pflichtfach“ wird, daß die der (Art 149) VOI -

gesehene Abmeldungsmöglichkeit Urc die Erziehungsberechtigten nıcht
mehr besteht.

Der Religionsunterricht wird ‚1 Übereinstimmung miıt den Grundsätzen
der katholischen Kirche‘“‘ erteilt. Diese Grundsätze betreffen, WI1IC WILr

sahen, sowochl den dogmatischen Inhalt des Religionsunterrichtes W1€e es
das, was SECINeEr Sicherung VO der Kırche vorgeschrieben 1St So werden
enn auch ausdrücklich die VO un ben angegebenen Normen des
Kirchenrechtes en wesentlichen Punkten Urc das anerkannt.
Im Einvernehmen m1t der kirc  ıchen Oberbehörde, also dem Bischof WeOI -

den der eNrsto Uun:! die Auswahl der ehrbücher ur den Religionsunter-
richt iestgesetzt (Art 21) Die Kirche hat amıt die Möglıic  eit; die ehr-
bücher VÄll approbieren oder abzulehnen, hat maßge  ichen Eiınfuß
auf ıhre Gestaltung „Bel der Anstellung VO katholischen Religionslehrern
findet eiNne Verständigung zwischen dem Bischof und der Landesregierung

(Art 22)  L3 Der Bischof wiıird el ach den kırc  iıchen Grundsätzen
keinen er ZUur Erteilung des Religionsunterrichtes zulassen, der iıch:
die „INISS1O canonica‘““ besitzt. Ferner €el. es 111 „Lehrer, weiche

iıhrer ehre oder sittlıchen Führung VO Biıschof ZUrTr weıteren Er-
teilung des Religionsunterrichtes für ungeeignet rklärt worden sind dür-
fen, olange 1es5 Hındernis besteht, nıcht als Religionslehrer verwendet
werden. Damıiıt 1St die Abberufungsmöglichkeıit Lehrer, die ach
kıirc  iıchen Grundsätzen Erteilung des Religionsunterrichtes un
eıignet sSınd gewährleistet.

Endlich verbürgt das auch die notwendige Einsichtnahme 1in den
Religionsunterricht, indem -}  ’ Art 21 sagt „Den kirc  iıchen ber-
eNorden wiırd Gelegenheıit gegeben, Einvernehmen mi1t der Schulbe-
OT' prüien, ob die Schüler Religionsunterricht 111 Übereinstimmung
mMi1t den Lehren und Aniorderungen der Kirche erhalten Stellt der Bı-
SC oder sein Beauiftragter fest, daß der Religionsunterricht diesen An:-
forderungen nicht entspricht, SO wiıird tür Abhilfe orge tragen SC1IN, da

die Prüfungsbefugnis sinnlos War®e.
Man wırd also INUSSCNH, daß die VO  e} der Kirche für eine
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segensreiche Erteilung€s Religionsunterrichtes auigestellten For-
derungen eine Erfüllung geiunden aben, die 1mM wesentlichen den ırch-
liıchen Normen gerecht ZU werden sucht Damıit 1st die rundlage dafür
gegeben, die großen und starken Kräfte, die der katholischen eli-
gıon Zu Besten des Kınzelinen WIieC des gyanzen Volkes beschlossen sind,
reibungslos un: wirksam eingesetzt werden können.

Das kırchliche esetzbuch stellt ber och eine eitere Forderung
das katholische Schulideal die der Erziehungsenzykliıka eINe lichtvolle
egründung un Ausführung erhält Es 1ST der Grundsatz der enn t-

1 S hule ur  A katholische Kinder Katholische Kınder sollen VO  } atho-
ıschen Lehrern ach den Grundsätzen der katholischen aubens- und
ittenlehre unterrichtet und Erzosecn werden.
er bestimmt 1374 „Katholische Kinder sollen niıchtkatholische,

neutrale und gemischte Schulen die nämlıch auch Nıchtkatholiken ofien-
stehen, nıcht besuchen HKinzig des Örtsordinarius ac 1st C ach Norm
der Weisungen des Apostolischen Stuhles entscheiden, welchen
Umständen un: nwendung welcher V orsichtsmaßregeln ZU: Ver-
meidung der Glaubensverkehrung gedulde werden kann, daß solche Schu-
len besucht werden Damıiıt 1St der außere Charakter der Bekenntni1is-
schule gefordert ber das genugt nicht. on vorher wurde ] CR  } 1372
der inmnere Charakter der Bekenntnisschule dadurch umschrieben,
verlangt wird [Q urie der Erziehung katholischer Kiınder nıcht nNnur
nıchts vermittelt werden, Was der katholischen eliıgion und der Ehrbar-
eıt der Sıtten widerspricht, Ssondern die relig1ös-sittliche Erziehung ı88
die Stelle Erziehungswerk einnehmen. Dieser Kanon besagt
Lichte der Quellen, aus denen geschöpit 1SsSt daß Unterricht und Krzie-
hung Sanz VO katholischen Geiste durchdrungen seın ImuSsen (Vgl dıe
Arbeit des erfassers „Bekenntnisschule, Gemeinschaftsschule und welt-
1C Schule Lichte kirc  ıcher Entscheidungen des Jahrhunderts

‚Schule un Erziehung 16 | 1928] 61—107.) Ausdrücklich wird diese
Forderung des katholischen Schulideals der Erziehungsenzyklika erho-
ben, der es eı 939  1€ Tatsache, Schule (oft och miit
Zzu großer Einschränkung) Religionsunterricht erteılt wird bringt
och nıcht in Übereinstimmung InN1IT den Rechten der Kırche und der christ-
lıchen Hamlıilıie und gibt iıhr och nıcht die notige Eignung tür den Besuch
uUrc katholische Kinder aiur 1St notwendig, daß der Unterricht
und Aufbau der Schule ehre, Schulordnung un Schulbücher, en
Fächern Leitung und mütterlicher Uis1ic. der Kiıirche VO  } christ-
liıchem Geiste beherrscht sind SO die elig1on ahrne: die rund-
lage und Krönung des panzen Erziehungswerkes en seinen Stu-
fungen darstellt, nıcht bloß in den Elementar- sondern auch 111 den ıttel-
un Hochschulen Es 1St nıcht bloß notwendig ein Wort Leos 3881
zZzu gebrauchen, ‚daß der Jugend ZUu bestimmten Stunden Religionsunter-
richt erteilt, sondern auch, daß der übrige Unterricht VO: Wohl-
geruch relig1ösen christlichen Sinnes durchflutet wird. Wenn das e
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wenn dieser heilige Atem das Innere der Lehrer undSchülernicht urch-
zieht und erwarmt, annn wird aus derSaNzZech chulung recht

€ CCNutzen ziehen. Oft wird daraus nıcht Schaden erwachsen.‘‘
Was NUu  @} zunächst en  E u ß CT Charakter der Bekenntnisschule angeht,

1sSt dieser InN1t er arheı iestgelegt In Art 2 wiıird be-
Stimmt: „Die Beibehaltung und Neueinrichtung katholischer Bekenntni1s-
chulen bleibt gewährleistet. Das el daß mindestens JENE Merkmale,
ohne die INa  - Sar keiner Weise VO  — Bekenntnisschulen sprechen kann,
vorhanden sSein INuUu>SsSeN: also katholische Kınder für sıch Urc.
katholische Lehrer unterrichtet werden.

Der angeführte atz des Art 2 spricht VO1 „Beibehaltung der
Bekenntnisschulen dort, solche schon bestehen und VO  w} „Neueinrich-
tung  66 dort, [> och nıcht vorhanden Sind Bekenntnisschulen können

en Gemeinden des Deutschen Reiches ohne Rücksicht daraut ob
: Sos „Simultanschulland““® lhegen oder nıcht, VO  - den Eltern oder

sonstigen Erziehungsberechtigten beantragt werden. Damit wiıird dem
großen und fundamentalen Grundsatz des Elternrechtes, den das ırch-
1C Gesetzbuch Can 1113 1372 P ebenso WI1e die Erziehungsenzyklika
mit unmiıßverständlicher arhneı auistellt, echnung Allerdings
soll den Anträgen nicht bedingungslos stattgegeben werden Es €l
nämlich weiter, solche katholische Volksschulen eingerichtet werden,
,, WENN die Zahl der Schüler gebührender Berücksichtigung der Ort-
lichen schulorganisatorischen Verhältnisse ach Maßgabe der at-
liıchen Vorschriften geordneten Schulbetrie durchführbar erscheinen 138  er
Diese Klausel 111 offenbar verhüten, Danz kleine Zwergschulen ent-
stehen. Es wird 1er darauf ankommen, daß die Vorschrift VO: „geord-
etien Schulbetrieb‘‘ einNne Auslegung erfährt, die die Verwirklichung der
echt katholischen Schule tur katholische Kinder und die orderung des
Elternrechtes nıcht ı vielen Fällen tatsaäc  1iC illusorisch macht. Bildungs-
theoretisch sowohl WIC Aaus der Erfahrung 1aßt sich der Nachweis erbringen,
daß i177 ungeteilten einklassigen Schule ein „geordneter Schulbetrieb‘“‘
und durchaus befriedigende Unterrichtserifolge erreichbar sind.

Ist Ssomit der außere harakter der Bekenntnisschule gewährleistet, So

gılt das gleiche VO ihrem ihNMnern Charakter In Art. 21 1sSt die ede da-
oNM, daß 17 Religionsunterricht die Erziehung vaterländischem, staats-
bürgerlichem un!: sozialem Pflichtbewußtsein MmMIit besonderem Nachdruck
gepflegt werden soll e1 werden ZwWweEe1 sehr bedeutsame Zusätze g-
macht Urc die der Geist der ekenntnisschule eutlic. gekenn-
zeichnet wird Es el zunächst die Erziehung diesen ugenden
aus dem Geiste des christlichen auDens- und Sittengesetzes gepflegt

werden soll Das ll besagen, die katholischen Grundsätze der Dog-
matık und 0ra tür die ege dieser ugenden 398 Religionsunterricht
maßgeben sind und ZWOaar daß nicht 1Ur nıchts diese Grundsätze
geschehen darf sondern daß S1e auch V Norm fr die Gestaltung
dieser Erziehungsarbeit sein MUuSSECN, also Z D  R der Banze reiche Motiv-
schatz der katholischen Kirche für solıde und dauerhaifte Erziehung 11
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diesen ugenden nutzbar gemacht werden soll ilt diese Bestimmung
zunächst  . für die ege der genannten ugenden Religionsunterricht,

wird ıin dem zweiten Zusatz gesagt, daß S1ec auch tür den übrigen
Unterricht gelten soll. Denn es el auSdruc.  1C ;„W1E IN-
te übrigen Unterricht geschieht  :“ 1Iso übrigen
Unterricht muß mi1it besonderem Nachdruck die „Erziehung z vaterländi-
schem, staatsbürgerlichem und sozialem Pflichtbewußtsein aus dem Geiste
des christlichen auDens- un Sittengesetzes“ erfolgen

Diese ugenden aber bılden den entscheidenden und unentbehrlichen
Grundstock 0S, das ach dem Wiıllen des Staates den ganzen
Unterricht durchdringen soll Somit muß dieses grundlegende OS
en Unterrichtsfächern aus dem Geiste des katholischen aubens- und
Sittengesetzes gepflegt werden Der VO Staat geforderte, die Schule

belebende Geist des vaterländıschen, staatsbürgerlichen und sozialen
Pflichtbewußtseins muß sıch ganzen Unterricht mit dem Geist der

katholischen aubens- und Sittengrundsätze vermählen.
Vor em wiıird das 1 den Fächern naturgemaß rAN Tage9 die Inan

„Gesinnungsfächer‘“ E} also besonders Deutsch- und Geschichts-
unterricht. Das wird aber nıcht möglıch SCHIMH, Ewenn nıcht uch Lehrbücher
und Unterrichtsart i katholischen Geiste gestaltet sind.

AÄAus dieser grundsätzlichen Festlegung des 1671 harakters der Be-
kenntnisschule ziehen LU die weiteren Bestimmungen des bedeut-
Same Folgerungen.

Die Erziehungsenzyklika hebt nachdrücklich hervor, daß der Lehrer
die Schule macht : „Gute Schulen sind nıcht sehr die Frucht chul-
pläne, als vielmehr un! VOr em ehrer, die 111 dem ache, das
lehren sollen, vorzüglıch vorbereitet und unterrichtet, gut gEe-

mi1t den geistıgen und sıttlıchen, Von ıhrem en eruf geiorderten
Eigenschaften, von reiner und gottentflammter 1e 'n den ihnen VeI -
trauten Jugendlichen glühen, eben weıl S1e Christus und SEINE Kirche lıe-
ben, deren Lieblingskinder JeENC sınd und weıl ıhnen deshalb aufrichtig das
wahre Wohl der 1e un: iıhres Vaterlandes Herzen 1eg C

Diesem Grundsatz a Art 2 des echnung. Er verlangt: „An
en katholischen Volksschulen werden NMUur solche Lehrer angestellt, die
der katholischen Kirche angehören und Gewähr bieten, den besondern
Erfordernissen der katholischen Bekenntnisschule ZzZu entsprechen.66 Damıit
wird eC1n Doppeltes VOoO  } dem Lehrer, der an. katholischen Volksschule
angestellt werden will, verlangt. inmal, muß katholisch SCIN, '@')
muß wen1igstens außerlich Mitglied der katholischen Kirche Das aber
genugt nıcht Er mu darüber hinaus Gewähr bieten, den besondern Er-

tiordernissen der katholischen Bekenntnisschule entsprechen. elches
diese Erfordernisse sind, en WITLr eben dargestellt: der Lehrer muß ı der
Lage SC1IN, den Yanzen Unterricht wesentlich aus dem Geiste der katholi-
schen aubDens- un Sittengrundsätze rAN gestalten Das annn aber
Uur, wenn selbst aus diesen Grundsätzen lebt. Da die Erziehung den
besonders betonenden sozialen, aus katholischem Geist ZUu pfiegenden
Tugenden VOr em Urc das e1ispie des Lehrers erfolgen muß, ist
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unumgänglic notwendig, daß der Lehrer selber us dem Geiste dieser
Grundsätze lebt

Das wiıird aber nıcht können, wWwenn nicht uch Geiste dieser
Grundsätze ausgebi  et wurde er wird Abs 2 des Art. 2 bestimmt ®:
„Im Rahmen der allgemeınen Berufsausbildung der Lehrer werden Ein-
riıchtungen geschaffen (im iıtalıenischen Text el 6S 9), die e1iNe
Ausbildung katholischer Lehrer entsprechend den besondern riorder-
N1iSsSssen der Bekenntnisschule gewährleisten. dieser Vorschrift nıiıcht
dadurch Genüge geschieht wenn etwa 1 den simultan eingerichteten
päadagogischen Hochschulen die Möglichkeit besteht katholische eli-
gıionslehre hören, liegt ach em Gesagten aut der and Die TIOTr-
dernisse der katholischen Bekenntnisschule greifen ach dem klaren
Wortlaut des weıit ber den Religionsunterricht hinaus und erstrecken
sıch auft den übrigen Unterricht Bei der Gestaltung der Lehrer-
bıldung muß er weıtem Maße auf diese esondern Erfordernisse der
Bekenntnisschule Rücksicht werden Das geschieht dadurch
daß die Lehrerbildung für die katholischen Lehrer kontessionel gestaltet
wiırd Denn Nnur wırd die Einheitlichkeit der Bıldung un die tiefe
Durchdringung des Lehrers mıi1t katholischen Geist, den SganN-

Unterricht mit esonderem Nachdruck pflegen verpflichtet ist, gE-
währleistet.

Die loyale Durchführung dieser Bestimmungen des garantiert
mıit die Verwirklichung des außern und ıinnern Charakters der Bekenntnis-
schule 11n Deutschen e1icl. un!: bringt amıt die Erfüllung wesent-
liıchen Forderung des katholischen Schulideals

och vierter Gesichtspunkt 15t ach dem CIC und der Erziehungs-
enzyklıka für das katholische Schulideal bedeutsam. Die Kirche hat sıch
IMmer s staatlıches chulmonopol gewandt. Sie muß als vollkom-

Gesellschaf auch das ec. haben, uch VO  3 sich aus Schulen zu
errichten, - muß 1€es n SC mehr, we etwa den ; Staat
eingerichteten und unterhaltenen Schulen nıcht ftür alle katholichen Kınder
(z katholische Minderheiten) die Möglichkeit gegeben 1St, daß 516 11
Geiste des katholischen aubens unterrichtet und ErzZogen werden. er
sagt das kirchliche Gesetzbucin CcCan. 1375 ‚„„Die Kirche hat das Recht,
Schulen er Art, nıcht r Elementarschulen, sondern auch mıittlere
Schulen un Hochschulen gründen‘‘, und ı1in Can 1379 PE „Wenn katho-
lıiısche Schulen ach der Norm des Ca  e 1373,; Elementar- oder mitt-
lere Schulen, iehlen, 1ST, esonders Urc die ÖOrtsordinarien, aiur
SOrgen, S1Ie gegründet werden Die Erziehungsenzyklika begründet
und erläutert umtassenden Ausführungen diese Grundsätze Es führt

weıit S1e 1er anzuführen. Es aut den Text selber hingewiesen
Wie steht das Schulen, die WIL Deutschland als „PFT1-

—  C S hule bezeichnen pflegen? In Art 25 Sog Schluß-
protokoll Art wırd diese aterie geregelt. Art 2 lautet: „Orden
und relig1iöse Kongregationen sind Rahmen der allgemeinen Gesetze
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un! gesetzlichen Bedingungen ZUr Gründungun Führung von Privat-
chulen berechtigt. Diese Privatschulen geben die gleichen Berechtigungen
WwWwIie die staatlichen Schulen, SoOweit die lehrplanmäßigen Vorschriften
tür letztere eriulien.  o

Damıit wird den katholischen ÖOr  nsfamilien das ec zugestanden,
berec  igte Privatschulen er Art, also olks- Berufs- mittlere und
höhere Schulen, Zu gründen Dieses ec 1S5t Nnur eiNne Bedingung, die
durchaus verständlich 1ST, geknüpit, daß nämlich diese Schulen nNnur annn
die Berechtigungen der ötftentlichen Schulen erhalten, wenn S1e die lehr-
planmäßigen Vorsc  en der öffentlichen Schulen eriziulien

im Schlußprotokoll wiıird dieses ec auch auf die Lehrerbildungs-
anstalten ausgedehnt allerdings nur Voraussetzungen 1D
€e1 namlıch Zu Art Z „Soweit ach Neuordnung des Lehrerbildungs-
W Privatanstalten 1in der Lage sind den allgemein geltenden aat-
liıchen An{forderungen tür Ausbildung von Lehrern und Lehrerinnen
entsprechen, werden bei iıhrer Zulassung auch bestehende Anstalten der
en und Kongregationen entsprechend berücksichtigt werden 6&

Für Angehörige VO en oder relıg1ösen Genossenschaften, die ZU
Lehramt zugelassen oder Volksschulen, mittleren oder höheren ehr-
anstalten angestellt werden wollen, gelten die allgemeinen staatlıchen Be-
dingungen 25, 2)

Überblicken WIr u Schluß och einmal die gesamten Schulbestim-
mMungen des R  9 So wiıird Inan feststellen MUSSECNH, daß die großen rund-
forderungen des katholischen Schulideals, S1e das kirchliche Gesetz-
buch und die Erziehungsenzyklika au{fstellen, den wesentlichen Punkten
ıhre Erfüllung erhalten en Werden diese Bestimmungen ]e} dem Geiste
der Freundschaft und dem Willen ZUur Zusammenarbeit, 5 denen das

zustande kam, urchgeführt, annn muß Ina  w} ireudigen erzens>
daß das Konkordat die Rechtsgrundlage ur inen wirklichen un dauer-
haften Schulfrieden deutschen Landen gelegt hat Dann kann die atho-
lische Schule unbehindert Urc die orge die Zukunft mıit SaNzZer
Kraft 15 Werk gehen, iıhre Segenssendung tür die deutsche Jugend tort-
ZEe und Z vollenden Und diese Arbeit wiıird nıiıcht zuletzt- Besten
VOoO  } olk und Vaterland ausschlagen. Denn, wIie die Erziehungsenzyklika
des Papstes Pius XI ausiührt, bleibt wahr das Wort des Kardinals Silvio
Antoniano: „Je mehr die weltliche Regierung miıt der geistlichen ZUSam-
menwirkt, mehr S1e 1eselbe begünstigt un fördert, desto mehr traägt sS1e
bei ZUTr Erhaltungdes Staates. em der geistliche Führer sSseiner Auigabe
entsprechend mıiıt geistlichen Miıtteln 1n arbeıtet, Christen
heranzubilden, arbeitet gleichzeitig notwendig darauf hın,
Bürger heranzubilden, WI1Ie als Staatsangehöriger 5C1Nn soll Das muß
SCIN, weil in der eiligen römisch katholischen Kirche, dem Gottesstaat,
der gute Bürger un der rechtschaffene ensch vollständi 1-
fallen


